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Besuchsbere Personen im Sinne dieser Ordnung sind
1.1. RechtsäHw^rte bzw. Notare, die Rechte von Verhafteten 
und wei^tejl^^Trsonen, die in die Untersuchungshaftanstal
ten aufaenöwmen wurden, wahrnehmen.

i;2 ’ &erdie xtiema
ensbeteiligte Personen, insbesondere Sachverständige, 

~ § 30, 39 StPO im Strafverfahren mitwirken.
I^.^Ehegstten, Kinder und Geschwister, Eltern und Großeltern 

' & W ndeTe na^estehende Personen (im weiteren Familienan- 
‘ ge und nahestehende Personen genannt) von Verhafteten 
trafgefangenen zur Durchführung von Besuchen entsprechend 

er 3. der Dienstanweisung Nr. 1 /86 bzw. § 29 des Strafvoll- 
sgesetzes.


